
CarSharing am Bodensee e.V. , Bayerische Bodenseebank, BLZ: 73369821, Kto.-Nr.: 411060 

Vorstand: Wielant Ratz – KarlHeinz Brombeis – Günter Vogl – Barbara Kunz – Juliane Kienzler-Hieber 

 

  Lindau, den 2. Dezember 2009 

Guten Tag, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein und übersenden Ihnen hiermit folgende Unterlagen: 

- „...kurz umrissen“ 

- Tarife 

- Kostenkatalog 

- Stationsbeschreibungen 

- Merkblatt zum Vereinsbeitritt 

- Beitrittserklärung 

- Nutzungsvertrag 

- Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB 

Sie können  das CarSharing nutzen, sobald Ihre Kaution, sowie der Mitgliedsbeitrag auf unserem Konto 
eingegangen sind. Sie bekommen dann dazu von uns Schlüssel und Chipkarte überreicht. 

Vereinbaren Sie bitte diesbezüglich einen Termin mit uns (Dauer ca. 0,5 – 1 Std.) 

Nach Vereinsaustritt wird Ihnen der Kautionsbetrag wieder zurücküberwiesen. 
Die 4 Vorteile von CarSharing:  

·  Vielseitig :  Sie benützen genau das Fahrzeug, das Ihren momentanen Bedürfnissen entspricht. 

·  Wirtschaftlich : Sie bezahlen nur, wenn Sie ein Fahrzeug buchen und nicht wie beim Privat-PKW   
   auch für die durchschnittlich 23 Stunden Standzeit pro Tag. 

·  Nachhaltig : Reduzierung des stehenden und rollenden Verkehrs, da durch CarSharing weniger 
   Autos benötigt werden und erfahrungsgemäß mit CarSharing-Autos weniger  
   gefahren wird,als mit dem allzeit vor der Tür bereit stehenden eigenen Auto. 

·  Bequem : Sie fahren nur und kümmern sich um nichts (keine TÜV-Termine, keine Sommer/ 
   Winterreifenwechsel, keine Werkstattbesuche und und und...) 

Wenn Sie nach Durchsicht der Unterlagen bei uns Mitglied werden möchten, bitten wir Sie uns die unter-
schriebenen Formblätter zurückzusenden und  hoffen Sie bald als Mitglied begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
CarSharing am Bodensee e.V. ist Mitglied im 'bcs' (Bundesverband CarSharing e.V.), sowie Franchisepartner von DB-
CarSharing.     Sie haben damit die Möglichkeit auch in anderen Partnerstädten  Fahrzeuge zu nutzen.

CarSharing am Bodensee  e.V, Hofstattgasse 1, 88131 Lindau 
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...kurz umrissen  
 
Abstellfläche 

Alle CarSharing-Autos haben einen festen Abstellplatz (siehe Stationsbeschreibungen) 

Buchungsservice 

Unsere Buchungszentrale ist die DB-CarSharing in Halle. Sie erreichen diese kostenfrei rund um die Uhr, oder 
per Internet unter www.dbcarsharing.de. Im Anschluss erhalten Sie eine Buchungsbestätigung per  
e-mail. 

Fuhrpark & Wartung 

Alle unsere Fahrzeuge sind werden von KFZ-Meisterbetrieben gewartet und von Wagenwarten kontrolliert. Die 
Spuren normaler Nutzung beseitigt der CarSharing e.V. in einer turnusmäßigen Reinigung. 

Quernutzung in anderen Städten 

Durch unsere Mitgliedschaft beim Bundesverband CarSharing und als Franchisepartner von DB-CarSharing 
haben Sie auch Zugriff auf die Fahrzeuge unserer Partnerorganisationen in ganz Deutschland. 

Rauchen 

Im CarSharing-Auto gilt leider ein generelles Rauchverbot.  

Schutzbriefe 

Die meisten unserer Fahrzeuge (eine Ausnahme) sind mit Schutzbriefen ausgestattet, so dass Sie im Falle einer 
ungewollten Panne mittels Abschleppdienst und Mietwagen sofort wieder flott werden. 

Standort-Vielfalt 

Je mehr auf CarSharing zugegriffen wird, um so mehr erhöht sich die KFZ-Vielfalt und auch das Stellplatznetz 
wird dadurch dichter, so können wir jetzt z.B. schon auf der Insel einen festen Stellplatz nachweisen, während 
Privatfahrer dort ihre Parkplätze suchen müssen. Dass mit steigenden Nutzerzahlen die Tarife sinken erklärt sich 
von selbst. 

Andererseits kamen einige Stellplätze bis jetzt nicht zustande, weil zwar das Interesse vorhanden ist, aber wir nur 
damit keine Fahrzeuge finanzieren können – ein bisschen Pioniergeist braucht's also doch noch! 

Tanken 

Hierfür liegt in der Fahrzeugmappe eine Tankkarte, mit der Sie bundesweit in D, A, und I bargeldlos tanken 
können. 

Versicherungen 

Alle unsere Autos haben eine Vollkaskoversicherung bei einer Selbstbeteiligung (siehe Tarife). 

Zubehör 

Einige CarSharing-Autos sind mit Autobahnvignetten der Schweiz und Österreich, sowie mit Schneeketten, 
Anhängekupplung und Kindersitzen ausgestattet. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur  Verfügung & hoffentlich bald eine gute Fahrt mit 
unseren Autos wünscht Ihnen CarSharing am Bodensee e.V.
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Tarife:  
Kostenkatalog siehe Anlage!!!  

Stand 02.12.2009  
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt �  7,50 pro Monat. 
Der Nutzer hinterlegt beim Verein eine Kaution von �  430,- und eine Schlüsselkaution von  �  20,- 
Die Eintrittsgebühr beträgt einmalig �  30.- 

 
Für die Nutzung des CarSharing-Autos werden berechnet: 

KAT. A: Kleinwagen / Miniklasse  
�    1,00 pro angefangene halbe Stunde von 700 Uhr bis 2200 Uhr / �    0,00 für die Zeit von 2200 Uhr bis 700 Uhr 
�  20,00 pro Tag (entspricht 10 Std. Nutzung) (Langzeittarif) 
�    0,28 pro gefahrenen Kilometer. 
 
KAT. B: Kompaktklasse / -kombi  
�    1,00 pro angefangene halbe Stunde von 700 Uhr bis 2200 Uhr / �    0,00 für die Zeit von 2200 Uhr bis 700 Uhr 
�  20,00 pro Tag (entspricht 10 Std. Nutzung) (Langzeittarif) 
�    0,31 pro gefahrenen Kilometer. 
 
KAT. C: Mittelklasse / -kombi  
�    1,00 pro angefangene halbe Stunde von 700 Uhr bis 2200 Uhr / �    0,00 für die Zeit von 2200 Uhr bis 700 Uhr 
�  20,00 pro Tag (entspricht 10 Std. Nutzung) (Langzeittarif) 
�    0,33 pro gefahrenen Kilometer. 
 
KAT. D: Komfortklasse / -kombi  
�    1,00 pro angefangene halbe Stunde von 700 Uhr bis 2200 Uhr / �    0,00 für die Zeit von 2200 Uhr bis 700 Uhr 
�  20,00 pro Tag (entspricht 10 Std. Nutzung) (Langzeittarif) 
�    0,35 pro gefahrenen Kilometer. 
 
KAT. E: Extraklasse  
�    1,50 pro angefangene halbe Stunde von 700 Uhr bis 2200 Uhr / �    0,00 für die Zeit von 2200 Uhr bis 700 Uhr 
�  30,00 pro Tag (entspricht 10 Std. Nutzung) (Langzeittarif) 
�    0,38 pro gefahrenen Kilometer. 

 
Fahrzeugliste / Kategorie (siehe auch Blatt 'KFZ-Liste') 
Kategorie Fahrzeuge Versicherungstyp 
A Kleinwagen Renault-Clio, Mitsubishi-Colt, Smart Vollkasko – Selbstbeteiligung �  300.- 
B Kompaktklasse /-Kombi BMW 316i, Renault Kangoo Vollkasko – Selbstbeteiligung �  300.- 
C Mittelklasse / - Kombi Renault-Megane GT, Opel Astra Kombi Vollkasko – Selbstbeteiligung �  300.- 
D Komfortklasse /-Kombi  Vollkasko – Selbstbeteiligung �  300.- 
E Extraklasse Opel Vivaro 9 Sitze Vollkasko – Selbstbeteiligung �  300.- 

�
Tarifermäßigung  auf Strecken- und Zeittarif pro laufendes Kalenderjahr *) : 

Tarifermäßigung erhältlich zu Rückerstattung des Kaufpreises ab km / Jahr Amortisation ab ca. km/Jahr 
10%    100,-- �   2.000 
20%    400,-- �  10.000  5.000 
30%    900,-- �  15.000  7.000 

*) gilt nicht für Quernutzungen! RABATTE VERLÄNGERN SICH AUTOMATISCH; WENN NICHT ZUM  JAHRESENDE 
GEKÜNDIGT WIRD!! (Bei späterer Rabattkündigung wird eine Aufwandsgebühr erhoben) 

Alle angegebenen Preise brutto, incl. 19% MwSt. In den Preisen sind Sprit, etc. bereits enthalten. 
Mehrwertsteuer wird ausgewiesen.  
 

Autos der Firma HERTZ Autovermietung GmbH & Co KG, die Sie als Mitglied und Nutzer des CarSharing am Bodensee e.V. 
buchen, bekommen Sie zu Sondertarifen.
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Kostenkatalog CarSharing am Bodensee e.V.   Betrag in �  

Verspätete Rückgabe ohne Meldung mit 
nachfolgender Buchung   

ab der 10. Minute: �  5.-; ab der 20.Minute: �  10.- zzgl. 
zum Tarif;  

sowie �  15.- für (Taxi-) Gutschrift für nachfolg. Nutzer 
Verspätete Rückgabe ohne Meldung ohne 

nachfolgender Buchung  
ab der 10. Minute: �  5.-; ab der 20.Minute: �  10.- 

zuzüglich zum Tarif  

Gutschrift wg. nicht verfügbarem Auto (nach der 
10. Minute), bzw. KFZ startet nicht, KFZ defekt   �  15.- (Taxi-)Gutschrift 

Ersatzschlüssel/Mobilcard   20 �  

Strafzettelbearbeitung   5 �  

vergessene Rückgabe v. Zubehör   entfällt 

Gebühr bei telefonischer Buchung   0,00 �  

Internetbuchung   kostenfrei 
Service -Pauschale -Technikereinsatz nach §16 

AGB   �  25.- pro angefangene Arbeitsstunde 

Tanken vergessen   derzeit noch kostenfrei 

geraucht   derzeit noch kostenfrei 

Fahrzeug verschmutzt   mind. �  15.- / je nach Verschmutzung 

Auto unverschlossen   derzeit noch kostenfrei 

schriftliche Abrechnung/E-mail   jeweilige Portogebühr/kostenfrei 

pro Überweisung   entfällt 

Schwarzfahrten - ohne Führerschein, etc.   Anzeige 

Programmierung einer Wunschgeheimzahl   entfällt 

Fahrtbericht unleserlich/unvollständige 
Tankprotokolleinträge   derzeit noch kostenfrei 

Erstattung Waschbelege bis max.   entfällt 

Gutschrift für Waschen/Saugen   entfällt 

Sicherheitspaket   entfällt 

senkt die Selbstbeteiligung im Schadensfall von entfällt 

  auf entfällt 

Adressänderung vergessen mitzuteilen   �  15.- 

Technikereinsatz   �  25.- / angefangene Arbeitsstunde 

Mehraufwand beim Lastschriftverfahren durch 
ungenügende Deckung   �  15.- 

  
  

Stornos sind immer kostenfrei!   entfällt 

Besonderheit   entfällt 

      

Kündigungsfristen   1 Monat zum Monatsende 

Quernutzungen außerhalb DB-Verbundes   Tarife der jeweiligen CSO 

Quernutzungen innerhalb DB-Verbundes   DB-Carsharing-Tarif 
gültig seit 16. Juli 2003 

  
Lindau, den 2.12.2009 

 
Wielant Ratz - Vorstand 
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Merkblatt zur Anmeldung  

 

Herzlich Willkommen liebes Neumitglied! 

Wenn Sie sich nun entschlossen haben bei uns Mitglied zu werden, bitten wir Sie die komplett ausgefüllten Unter-
lagen im Original unterschrieben (keine Kopie) unserer Geschäftsstelle zukommen zu lassen (per Post oder 
persönlich).  

Diese sind im Einzelnen: 

·  Beitrittserklärung (hier in den Anmeldeformularen anbei) 
·  Nutzungsvertrag (hier in den Anmeldeformularen anbei) 
·  Kopie Personalausweis   Vorder- und Rückseite 
·  Kopie Führerschein   Vorder- und Rückseite 
·  Bankbestätigung 'Überweisung der Kaution über �  450.-' auf untenstehende Bankverbindung – wichtig!! 

Wir ziehen die Kaution nicht mehr über Lastschrift ein – nur noch die Rechnungen, 
 

Anschließend werden Ihre Daten in unser System eingepflegt und Sie erhalten i.d.R. 1-2 Tage später dann die 
notwendige Chipkarte („Ihr persönlicher Wagenschlüssel“) in unserer Geschäftsstelle ausgehändigt. 

Bitte bringen Sie zur Abholung Ihrer Chipkarte auch Ihren 

·  Führerschein im Original und  

·  Personalausweis im Original zum Kopie-Abgleich mit. 
 
Eine telefonische Kontaktaufnahme vorab ist meist hilfreich, ebenso ein Vorabfax der Unterlagen, damit wir noch 
feststellen können, ob auch 'jedes Häkchen sein Kästchen gefunden hat', zudem es auch noch schneller geht, 
wenn vorab schon mal das Fax da ist. 

 

 

CarSharing am Bodensee e.V.  
und unter www.BodenseeMobil .de/UE 
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Beitrittserklärung  

Hiermit beantrage ich, 

 ...........................................................................................................................................  
Name, Vorname, Geburtsdatum 

 ...........................................................................................................................................  
Straße, Ort 

 ...........................................................................................................................................  
Telefon, Telefax 

 ...........................................................................................................................................  
eMail-Adresse 

 

die Aufnahme als Mitglied in den Verein CarSharing am Bodensee e.V. 

 

Zustimmungserteilung: 

Der Weitergabe meiner o.a. Telefonnummer an die Buchungszentrale zur Koordination bei etwaiger 
Buchungsüberschneidung stimme ich zu *)  

 

 ..................................... , den  .......................................  
Ort Datum 

 

 ...........................................................................................................................................  
Unterschrift 

 

 

 

 

 

*) Sollte sich bei einem Fahrzeug eine Buchungsüberschneidung ergeben, ist somit die Buchungszentrale berechtigt, Ihre 
Telefonnummer an das Vereinsmitglied weiterzugeben, das sich ebenfalls für diesen Wagen im Buchungszeitraum 
interessiert. 
Diese Zustimmung ist - bei dem seltenen Fall der Überschneidung - oft sehr hilfreich, da Überschneidungen erfahrungsgemäß 
oft nur zu Beginn und zu Ende der Fahrt auftreten. 
 
Sollte die Weitergabe nicht erwünscht sein, bitte die Zustimmungserteilung durchstreichen.�
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Nutzungsvertrag  
CarSharing am Bodensee e.V. 

Für Mitglied-Nr.: _______________, zwischen 

Name:  � Vorname:  

Straße:  � PLZ, Ort:  

Beruf:  � Geburtsdatum :                  und Ort:  

Telefon (privat):  � Telefon (tagsüber):  

mobil:  � E-Mail:  

Klassen der Fahrerlaubnis:  � Fahrerlaubnis -Nr.:  

Ausstellungsbehörde:  � Ausstellungsdatum:  

Ausweis - oder Pass - 
nummer: (25-stellig!) � �
Ausstellungsbehörde:  � Ausstellungsdatum:  

Vereins - Handelregisternummer:  
(nur bei Firmen etc.) � Ansprechpartner:  

(nur bei Firmen etc.) 
 

(im Folgenden „Nutzer“) und dem Provider CarSharing am Bodensee e.V. (im Folgenden „Provider“). 

Allgemeines 

Der Nutzer erwirbt das Recht, Fahrzeuge des Providers im Tarif „Haustarif CarSharing am Bodensee e.V.“ zu nutzen, soweit 
diese zur Verfügung stehen. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten dieses Nutzungsvertrages werden durch die AGB, die 
Kundeninformation (Gebrauchsanweisung) und die Preisliste (alle in ihrer jeweils gültigen Fassung) bestimmt. 

 

Ich möchte meine Rechnung per E-Mail   Ich möchte meine Rechnung per Post (zuzüglich Porto) 

Einzugsermächtigung 

 
Bank: ______________________________________________, BLZ: ________________________________, 

 
Kontonummer: ________________________________, Kontoinhaber: ________________________________ 

 
Ich bestätige den Abschluss dieses Vertrages unter Anerkennung der beigelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen  sowie 
der Preise gemäß der gültigen Preisliste. Ich berechtige den Provider, widerruflich die Rechnungsbeträge, Jahresbeiträge, 
Kaution und Aufnahmegebühr im Lastschriftverfahren abzubuchen. 

 
________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 
_____________________________________________   _______________________________________________________ 
Unterschrift Kunde         Unterschrift Provider 
für Nutzungsvertrag, Einzugsermächtigung und Schufa-Klausel 
 
Widerrufsbelehrung 
Ich habe das Recht, diesen Vertrag innerhalb zwei Wochen nach dessen Abschluss schriftlich beim Provider zu widerrufen. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung an CarSharing am Bodensee e.V. 

 
 
________________________________________________________ 
Unterschrift Kunde 
 

Hiermit bestätige ich, eine Kundenkarte (Nr.:              ), die Kundeninformation, die Vereinssatzung und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erhalten zu haben. 

 
 
________________________________________________________ 
Unterschrift Kunde



 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen „CarSharing am Bode nsee e.V.“ 
 

§ 1 Gegenstand 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Geschäftsbeziehung zwischen Per-
sonen, die das Angebot von „CarSharing am Bodensee e.V.“ durch Abschluss eines Nutzungsver-
trages mit CarSharing am Bodensee e.V. oder einer vom Bundesverband CarSharing (bcs) autori-
sierten CarSharing-Organisation (CSO) in Anspruch nehmen. CarSharing am Bodensee e.V. und 
vom ‚bcs‘ autorisierte CarSharing-Organisation werden im Folgenden gemeinsam als „Provider“, 
die Vertragspartner des Mitgliedsvertrages als „Nutzer“ bezeichnet. Der Provider kann dem Nutzer 
regelmäßig Informationen über die Weiterentwicklung des CarSharing in Form eines „Newsletters“ 
als Druckerzeugnis oder in elektronischer Form zur Verfügung stellen. 
 

§ 2 Fahrtberechtigung 
Fahrtberechtigt sind Personen, die einen Mitgliedsvertrag mit dem Provider abgeschlossen haben. 
Das Fahrzeug darf ebenfalls mit Zustimmung und in Anwesenheit des Nutzers im Fahrzeug von 
einer anderen Person geführt werden. Der Nutzer hat eigenständig zu prüfen, ob diese Person 
fahrtüchtig und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ist der Nutzer eine juristische Person, 
kann er Personen (Beauftragte) benennen, die in seinem Namen und auf seine Rechnung 
Fahrzeuge buchen und/oder nutzen können. Der Nutzer hat in diesem Fall sicherzustellen, dass 
Beauftragte die Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beachten und bei Fahrten 
mit Fahrzeugen des Providers fahrtüchtig und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Der 
Nutzer hat das Handeln seiner jeweiligen Beauftragten wie eigenes Handeln zu vertreten.   
 

§ 3 Elektronischer Schlüssel (Kundenkarte), Tresors chlüssel 
Jeder Nutzer erhält eine Kundenkarte, sowie einen Tresorschlüssel  für den Zugang zum Fahr-
zeug. Eine Weitergabe der Kundenkarte und/oder der PIN ist nicht gestattet. Der Nutzer haftet für 
den Verlust oder die Beschädigung der Kundenkarte. 
Der Verlust der Kundenkarte ist dem Provider stets unverzüglich anzuzeigen. Widrigenfalls haftet 
der Nutzer für alle durch den Verlust oder die Weitergabe der Kundenkarte und/oder PIN 
verursachten Schäden, insbesondere wenn dadurch der Diebstahl von Fahrzeugen ermöglicht 
wurde. In jedem Fall der Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Nutzer den elektronischen 
Schlüssel unverzüglich dem Provider zurückzugeben. 
Im Falle des Verlustes, der Beschädigung oder nicht erfolgter Rückgabe des elektronischen 
Schlüssels wird dem Nutzer eine Aufwands- und Kostenpauschale von 20,– EUR berechnet, 
sofern der Nutzer nicht nachweist, dass dem Provider kein oder nur ein geringerer Schaden 
entstanden ist. Dem Provider bleibt es vorbehalten, Ersatz seines konkret eingetretenen 
Schadens zu verlangen. Werden dem Nutzer weitere Zugangsmedien übergeben, findet diese 
Regelung sinngemäß Anwendung. 
 

§ 4 Buchungspflicht 
Der Nutzer verpflichtet sich vor jeder Nutzung eines Fahrzeuges, dieses unter Angabe des Nut-
zungszeitraumes beim Provider zu buchen. Für jede telefonische Buchung wird kein zusätzliches 
Entgelt erhoben. Der Provider darf die Buchungsgespräche auf Tonträger aufzeichnen und die 
Aufzeichnung zur Aufklärung von Unklarheiten hinsichtlich der Buchungsabwicklung verwerten. 
Drei Monate nach Abrechnung der betreffenden Fahrten werden diese Aufzeichnungen gelöscht. 
 

§ 5 Nutzungsdauer 
Die Nutzungsdauer umfasst den Buchungszeitraum. Der Buchungszeitraum beginnt/endet jeweils 
zur vollen Viertelstunde (Beispiel: 14:00 Uhr, 14:15 Uhr, 14:30 Uhr, 14:45 Uhr, 15:00 Uhr). Er 
umfasst mindestens eine Stunde und kann nur jeweils um volle halbe Stunden verlängert werden. 
 

§ 6 Stornierungen 
Kann ein Nutzer das gebuchte Fahrzeug nicht nutzen, kann eine Stornierung erfolgen. Die 
Stornierung einer Buchung ist derzeit für den Nutzer kostenfrei. Die Einführung einer Storno-
gebühr wird dem Nutzer mitgeteilt. 
 

§ 7 Überprüfen des Fahrzeugs vor Fahrtantritt 
Der Nutzer ist verpflichtet, das Fahrzeug vor Fahrtantritt auf äußere Mängel zu überprüfen. Fest-
gestellte Mängel sind dem Provider vor Fahrtantritt zu melden. Der Nutzer erkennt an, dass er für 
nicht gemeldete Schäden haftet, sofern er der vor Schadensfeststellung letzte Nutzer des Fahr-
zeuges war. Reparatur- und Abschleppaufträge bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Providers. 
 

§ 8 Mitführen einer gültigen Fahrerlaubnis 
Der Nutzer verpflichtet sich, bei jeder Fahrt seine gültige Fahrerlaubnis mitzuführen. Die 
Fahrtberechtigung gem. § 2 dieser AGB ist an den fortdauernden, ununterbrochenen Besitz einer 
Fahrerlaubnis und die Einhaltung aller darin enthaltenen Bedingungen gebunden. Sie erlischt im 
Falle des Entzuges, der vorübergehenden Sicherstellung oder des Verlustes der Fahrerlaubnis 
unmittelbar. Der Nutzer ist verpflichtet, den Provider vom Wegfall oder der Einschränkung der 
Fahrerlaubnis unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
 

§ 9 Benutzung der Fahrzeuge 
Der Nutzer hat die Fahrzeuge sorgsam zu behandeln und gemäß den Anweisungen in den Hand-
büchern, den Fahrzeugunterlagen und den Herstellerangaben zu benutzen sowie die Betriebs-
flüssigkeiten und den Reifendruck zu prüfen. Das Fahrzeug ist sauber zu hinterlassen und 
ordnungsgemäß gegen Diebstahl zu sichern. Die Station ist pfleglich zu behandeln, eventuell 
vorhandene Tore oder Absperrungen sind nach der Durchfahrt zu verschließen. Gibt der Kunde 
ein Fahrzeug verschmutzt zurück, werden Reinigungskosten in Höhe des Aufwands, mindestens 
jedoch mit 15,– EUR berechnet, sofern der Nutzer keine geringeren Reinigungskosten nachweist. 
Das Fahrzeug muss mit mindestens zu einem Viertel gefüllten Tank abgestellt werden. Dem 
Nutzer ist es untersagt, das Fahrzeug zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung, zu 
motorsportlichen Übungen, zu Testzwecken oder zu sonstigen rechtswidrigen Zwecken zu 
benutzen und/oder Dritten zur Verfügung zu stellen. 
 

§ 10 Haftung des Providers 
Die Haftung des Providers, mit Ausnahme der Haftung bei der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit des Kunden, ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, 
soweit nicht Deckung im Rahmen der für das Fahrzeug geschlossenen Haftpflichtversicherung 
besteht.  
 

§ 11 Haftung des Kunden 
Der Nutzer haftet nach den gesetzlichen Regeln, sofern er das Fahrzeug beschädigt, entwendet 
oder seine Pflichten aus dem Kundenvertrag verletzt hat. Die Haftung des Nutzers erstreckt sich 
auch auf die Schadennebenkosten, wie z.B. Sachverständigenkosten, Abschleppkosten, Wert-
minderung und Nutzungsausfall. Hat der Nutzer seine Haftung aus Unfällen, für Schäden des 
Providers durch Vereinbarung gesonderter Versicherungsleistungen ausgeschlossen und/oder 
beschränkt, bleibt seine Haftung in allen Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
sowie in den Fällen bestehen, die zum Entzug des Versicherungsschutzes wegen eines Fehlver-
haltens des Kunden führen. Der Nutzer haftet für Verkehrs- und Ordnungsvergehen. Die Kosten 
des Providers für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten trägt der Nutzer. Der Provider kann 
von einer konkreten Berechnung absehen und eine Pauschalgebühr in Höhe von 5,– EUR 
erheben. Der Nutzer ist verpflichtet, dem Provider die Änderung seiner Anschrift unverzüglich 
mitzuteilen. Anschriftenermittlungen kann der Provider dem Kunden in Höhe seines tatsächlichen 
Aufwands oder pauschaliert mit 15,– EUR in Rechnung stellen, sofern der Kunde nicht einen 
geringeren Aufwand nachweist.  
 

§ 12 Versicherung 
Für alle Fahrzeuge besteht eine Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkaskoversicherung. Die jeweiligen 
Selbstbeteiligungen und die Möglichkeit der Inanspruchnahme weiteren Versicherungsschutzes 
durch den Kunden ergeben sich aus der gültigen Preisliste. Die Inanspruchnahme von Versiche-
rungsleistungen ist nur nach vorheriger Zustimmung des Providers zulässig. 
 

§ 13 Unfälle, Diebstahl und Anzeigepflicht 
Nach einem Unfall, Diebstahl, Brand, Wildschaden oder sonstigen Schäden hat der Nutzer sofort 
die Polizei zu verständigen und den Schaden dem Provider unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch 
bei geringfügigen Schäden und selbstverschuldeten Unfällen ohne Mitwirkung Dritter. Bei 
Schadenereignissen mit Drittbeteiligung darf der Kunde ein Schuldanerkenntnis erst nach vorheri-
ger Zustimmung des Providers abgeben. Der Nutzer ist verpflichtet, den Provider unverzüglich, 
spätestens zwei Tage nach dem Schadenereignis, über alle Einzelheiten schriftlich in allen 

Punkten vollständig und sorgfältig zu unterrichten. Der Provider kann dem Nutzer für den mit der 
Schadensabwicklung verbundenen Aufwand bei einem vom Nutzer teilweise oder gänzlich ver-
schuldeten Unfall eine Aufwandspauschale von 50,– EUR berechnen, so weit der Nutzer dem 
Provider nicht nachweist, dass diesem kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. 
 

§ 14 Rückgabe der Fahrzeuge 
Der Nutzer ist verpflichtet, das Fahrzeug mit Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer ordnungs-
gemäß zurückzugeben. Die Rückgabe gilt als ordnungsgemäß, wenn das Fahrzeug mit allen 
übergebenen Papieren ordnungsgemäß geschlossen (Türen und Fenster verriegelt, Lenkrad-
schloss eingerastet, Lichter ausgeschaltet) und an dem angegebenen Ort abgestellt sowie der 
Fahrzeugschlüssel am vorgeschriebenen Ort deponiert wurde. Unabhängig von den vereinbarten 
Nutzungsentgelten können diese bis zur tatsächlichen Rückgabe des Fahrzeugs an den Provider 
berechnet werden. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens im Falle einer Verletzung der 
Rückgabepflicht des Nutzers ist dem Provider vorbehalten. 
 

§ 15 Verspätungen 
Kann der Nutzer den in der Buchung bekannt gegebenen Rückgabezeitpunkt nicht einhalten, 
muss er die Buchungsdauer vor Ablauf des zunächst vereinbarten Rückgabezeitpunktes 
verlängern. Ist eine Verlängerung wegen einer nachfolgenden Buchung nicht möglich und kann die 
ursprüngliche Rückgabezeit tatsächlich durch den Nutzer nicht eingehalten werden, ist der 
Provider berechtigt, die über die Buchungszeit hinausgehende Zeit in Rechnung zu stellen. Bei 
verspäteter Rückgabe des Fahrzeugs ohne Meldung der Verspätung an die Servicezentrale kann 
der Provider darüber hinaus an Stelle des ihm konkret entstandenen Schadens eine 
Schadenspauschale wie folgt erheben:  
Verspätungen ab der 10ten Minute 0,50 EUR / Minute sowie der Übernahme einer Taxigebühr von  
15.- EUR für den nachfolgenden Nutzer bei einer auftretenden Buchungsüberschneidung. 
 

§ 16 Technikereinsatz 
Verursacht der Nutzer einen Technikereinsatz durch nicht sachgemäße Bedienung der Fahrzeuge 
bzw. der Zugangstechnik oder durch Nichteinhalten der Regeln (insbesondere bei unzureichender 
Betankung, Anlassen eines Stromverbrauchers, mehrmalige Eingabe einer falscher PIN), werden 
dem Nutzer pro angefangener Arbeitsstunde 25,– EUR in Rechnung gestellt. 
 

§ 17 Quernutzung 
Der Abschluss eines Nutzungsvertrages mit einem Provider berechtigt den Nutzer, auch Fahr-
zeuge anderer Provider des Tarifs „DB CarSharing“ zu den Bedingungen des Teilnahmevertrages 
und dieser AGB zu nutzen, wenn diese vertraglich mit DB CarSharing verbunden sind. Sonstige 
Quernutzungen mit anderen CSOs sind zu deren Haustarifen und AGBs möglich, soweit diese 
auch einen Rahmenvertrag mit dem ‚bcs‘ geschlossen haben. 
 

§ 18 Entgelte, Zahlungsbedingungen 
Der Provider stellt dem Nutzer Nutzungsentgelte und Teilnahmeentgelte gemäß der gültigen 
Preisliste in Rechnung. Diese Entgelte sind 

• einmalige Verwaltungs- bzw. Aufnahmeentgelte sowie 
• Entgelte zur Nutzung des Fahrzeuges gemäß gültiger Preisliste. 

Alle Nutzungsentgelte verstehen sich incl. Kosten für Kraftstoffe. Beim DB CarSharing-Tarif zzgl. 
Kosten für Kraftstoffe. Der Kraftstoffpreis setzt sich hierbei gemäß Durchschnittsverbräuchen der 
in der jeweiligen Fahrzeugklasse eingesetzten Autotypen gemäß der ECE-Norm für den Stadt-
zyklus zusammen. Der vom Provider errechnete Durchschnittsverbrauch pro Fahrzeugklasse wird 
in der jeweils aktuellen Fassung unter www.dbCarSharing.de veröffentlicht. Der zugrunde gelegte 
Kraftstoffpreis wird am Anfang des Monats auf Basis der ermittelten Preise ebenfalls im Internet 
unter www.dbCarSharing.de veröffentlicht. 
Die Abrechnung der Leistungen erfolgt gemäß den in der gültigen Preisliste angegebenen Perio-
den und Bedingungen. Für die Abrechnung der Fahrten gelten die sich aus der Buchung ergeben-
de Nutzungsdauer und die vom Bordcomputer ermittelte und vom Nutzer bestätigte Wegstrecke 
als verbindlich. Die dem Nutzer übermittelte Rechnung des Providers ist innerhalb von 1 Woche ab 
dem Rechnungsdatum fällig und zahlbar. Nach Verzugseintritt haftet er für Bearbeitungskosten 
und Verzugszinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens des Providers 
bleibt hiervon unberührt. Der Provider wird das berechnete Entgelt mittels Lastschrift einziehen, 
wenn der Nutzer eine entsprechende Ermächtigung erteilt hat. Nimmt der Kunde am Einzugs-
verfahren teil, wird er jederzeit für die ausreichende Deckung auf seinem Konto sorgen. Sofern 
eine Lastschrift mangels Deckung oder aus anderen vom Kunden zu vertretenden Gründen nicht 
eingelöst wird, kann der Provider dies dem Kunden in Höhe seines tatsächlichen Aufwands oder 
pauschaliert mit 15,– EUR in Rechnung stellen, sofern der Kunde nicht einen geringeren Aufwand 
nachweist. 
 

§ 19 Aufrechnung, Einwendungsausschluss 
Dem Nutzer steht ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen Gegenansprüchen aus dem Vertragsver-
hältnis zu. Gegen Forderungen des Providers kann der Nutzer nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. Etwaige Einwendungen des Nutzers gegen 
Rechnungen des Providers sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Monaten nach Zugang der 
Rechnung geltend zu machen. Widrigenfalls ist der Nutzer mit den Einwendungen ausgeschlossen. 
Der Provider wird auf diese Ausschlussfrist in seinen Rechnungen hinweisen. 
 

§ 20 Vertragsänderungen 
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, neuer Sonderbedingungen und der Preisliste 
werden dem Nutzer schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Nutzer nicht 
schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn der Provider bei der Bekanntgabe besonders 
hinweisen. Der Widerspruch des Nutzers muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 
Änderungen an den Provider abgesandt werden. Im Falle des Widerspruchs ist der Provider zur 
außerordentlichen Kündigung des Nutzungsvertrages berechtigt. 
 

§ 21 Kündigung 
Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden Parteien mit 
einer Frist von vier Wochen bis zum folgenden Monatsende schriftlich gekündigt werden. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung des Nutzungsvertrages bleibt den Parteien vorbehalten. 
 

§ 22 Datenschutz 
Der Provider ist berechtigt, persönliche Daten des Nutzers elektronisch zu verarbeiten, zu speichern, 
zu übermitteln und zu nutzen, soweit dies zur Durchführung des Nutzungsvertrages erforderlich ist. 
Eine Weitergabe darf nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur dann erfolgen, wenn dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Providers, der umseitig bezeichneten Personen und 
Unternehmen oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch schutzwürdige Belange des 
Nutzers nicht beeinträchtigt werden. Der Provider verpflichtet sich, Daten des Nutzers nicht an Dritte 
mit dem Zweck der kommerziellen Verwertung weiterzugeben. Eine Weitergabe von Daten in 
anonymisierter Form für wissenschaftliche Zwecke ist gestattet.  
 

§ 23 SCHUFA-Klausel 
Der Provider behält sich vor, der SCHUFA GmbH Daten über die Aufnahme und Beendigung des 
Nutzungsvertrages zu übermitteln und von der SCHUFA GmbH bzw. einer sonstigen Wirtschafts-
auskunftsdatei Auskünfte über den Nutzer zu erhalten. Unabhängig davon wird der Provider der 
Schufa auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens übermitteln. Diese Meldungen 
dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller 
betroffenen Interessenten zulässig ist. 
 

§ 24 Vertragswidriges Verhalten 
Bei folgenden vom Nutzer zu vertretenden Tatbeständen kann der Provider für den ihm zusätzlich 
entstehenden Verwaltungsaufwand eine Kostenpauschale in Höhe von 250,– EUR erheben, so 
weit der Nutzer dem Provider nicht nachweist, dass diesem kein oder nur ein wesentlich geringe-
rer Schaden entstanden ist: Fahrten ohne Buchung; Unberechtigte Weitergabe der Kundenkarte 
und/oder des PIN; Überlassen des Fahrzeuges an Nichtberechtigte; um mehr als 24 Stunden 
verzögerte Fahrzeugrückgabe. 
 

§ 25 Sonstige Bestimmungen 
Es gilt deutsches Recht. Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht. Die Rechtsunwirksamkeit 
einzelner Teile und Bestimmungen des Kundenvertrages und dieser AGB berühren deren 
Gültigkeit im Übrigen nicht.  


